Merkblatt zur Basisförderung

FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND EINRICHTUNGEN DER KINDER- UND JUGENDHILFE

aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.

(vgl. Ziffer I.1.b) der Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung)

Ab dem 01.01.2003 ergänzt die Aktion Mensch ihre bisherige Förderung um die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel der Förderung ist die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in deren unmittelbarem Gemeinwesenbezug sowie die Unterstützung ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

I.
Fördergrundsätze

Vorhaben der Kinder- und Jugendhilfe werden nach folgenden Kriterien unterstützt:

1. Antragsberechtigt sind anerkannte freie gemeinnützige Träger im Bereich der Behindertenhilfe und anerkannte freie gemeinnützige Träger im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Gefördert werden können Maßnahmen und Einrichtungen für junge Menschen mit und ohne Behinderungen.
3. Die Aktion Mensch will mit der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe dazu beitragen, dass Ideen und zukunftsorientierte Lösungsansätze in der Kinder- und Jugendhilfe realisiert werden können. Die Förderung konzentriert sich auf Projekte mit Impulsen, die insbesondere für die lokale Ebene von Nutzen sind.

4. Leistungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für den gleichen Zweck gewährt werden, gehen der Förderung durch die Aktion Mensch vor. Der Zuschuss der Aktion Mensch gilt gegenüber den öffentlichen Zuschussgebern als Eigenmittel des Trägers Der Antragsteller ist verpflichtet, den Zuschuss der Aktion Mensch gegenüber öffentlichen Zuwendungsgebern gesondert im Finanzierungsplan auszuweisen. Die Förderung der Aktion Mensch kann ergänzt werden durch Zuschüsse anderer Förderorganisationen. Diese sind vollständig im Finanzierungsplan auszuweisen. Mittel anderer Förderorganisationen können Eigenmittel ersetzen, sofern sie nicht den Charakter öffentlicher Mittel
 besitzen. Eine gleichzeitige Förderung der Aktion Mensch mit der GlücksSpirale oder der Stiftung Deutsches Hilfswerk ist ausgeschlossen. 

5. Die Aktion Mensch kann den Auf- und Ausbau von Infrastrukturen befristet fördern, wenn eine Nachhaltigkeit und die Übernahme der Aufwendungen durch öffentliche oder freie Träger zu erwarten ist. Für infrastrukturbildende Maßnahmen gelten im Hinblick auf Kostenarten, Dauer und Höhe der Förderung die Regeln der Starthilfeförderung (s. III.6 der Richtlinien und Merkblatt Starthilfen).

II.
Förderspektrum

Entscheidungen der Aktion Mensch über eine Förderung von Vorhaben orientieren sich u. a. an den regionalen Bedarfslagen und werden unter qualitativen Gesichtspunkten gefällt:

Förderfähige Vorhaben sind insbesondere: 
· Prävention, Aufklärung, Persönlichkeitsbildung, 

· Förderung der Erziehung  in der Familie,

· Inklusion  bzw. Integration junger Menschen mit und ohne Behinderungen,

· Vorhaben zugunsten junger Menschen mit Migrationshintergrund,  

· Vorhaben zur Stärkung  der Geschlechtergerechtigkeit,

· Vorhaben  zur Gestaltung  sozialer Nahräume,

· Vorhaben zur Vernetzung benachbarter Aufgabenfelder und Institutionen,

· Förderung des sozialen Engagements sowie Qualifizierung haupt- und ehrenamtlicher Kräfte, 

· Evaluation mit unmittelbaren Erkenntnissen für die soziale Arbeit

Gefördert werden nur Vorhaben, die in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden.

Zuwendungen für o.g. Vorhaben können gewährt werden für:

a) Honorarkosten,

b) zusätzliche Personalkosten (s. Ziffer III. dieses Merkblatts)

c) Sachkosten, die dem Projekt unmittelbar zuzurechnen sind,

d) Investive Kosten für Einrichtung und Ausstattung,

e) Investitionen für Umbau, Bau oder Kauf von Gebäuden bzw. Fahrzeugen  nur in begründeten Ausnahmefällen und  nur, wenn sie unmittelbar durch das zu fördernde Vorhaben ausgelöst werden.

III. Hinweis zu den förderfähigen Personalkosten

Im Rahmen der Personal- und Honorarkosten sind ausschließlich zusätzliche Personalkosten förderfähig, d.h. Kosten für neu einzustellendes Personal sowie Kosten für eine Aufstockung vorhandener Personalstellen im beantragten Vorhaben. Wird bereits vorhandenes Personal im beantragten Vorhaben eingesetzt, können Personalkosten nur gefördert werden, wenn die Einstellung einer neuen Kraft für das bisherige Arbeitsfeld nachgewiesen wird.

Als Nachweis für das im jeweiligen Vorhaben eingestellte Personal sind vor der Auszahlung die entsprechenden Arbeitsverträge sowie im Rahmen des Verwendungsnachweises die Gehaltsabrechnungen vorzulegen.
IV. Förderzeitraum

Die Dauer einer Fördermaßnahme beträgt grundsätzlich maximal drei Jahre.Für die Förderung von infrastrukturbildenden Maßnahmen der Starthilfe gilt ein Förderzeitraum von bis zu fünf Jahren. 

Die Aktion Mensch weist Antragsteller ausdrücklich darauf hin, dass der vorzeitige Beginn von Vorhaben vor Bewilligung durch das Kuratorium auf eigenes Risiko geschieht.

V. Förderhöhe

Die Antragsteller sind verpflichtet, Eigenmittel einzubringen und sich um andere Fördermöglichkeiten durch Bund, Länder, Kommunen und sonstige öffentliche Institutionen sowie um Zuschüsse Dritter zu bemühen. Dies ist schriftlich nachzuweisen.

Der Anteil der Eigenmittel einschließlich der Mittel des freien Kapitalmarktes soll nicht unter 20% der förderfähigen Gesamtkosten betragen. Liegt der Anteil der Eigenmittel unter 20%, soll er den Zuschuss der Aktion Mensch nicht unterschreiten (s. Richtlinien III.5).

An Aufwendungen nach Ziffer II. a)-c) dieses Merkblatts kann sich die Aktion Mensch mit Zuschüssen bis zu 80 % der förderfähigen Gesamtkosten zuzüglich einer Sachkostenpauschale in Höhe von 10 %, errechnet vom Zuschuss der Aktion Mensch, beteiligen

An Investitionen nach Ziffer II. d)-e) dieses Merkblatts kann sich die Aktion Mensch in der Regel mit Zuschüssen von bis zu 30 % der förderfähigen Gesamtkosten beteiligen.

An behinderungsbedingten Mehrkosten kann sich die Aktion Mensch mit Zuschüssen bis zu 70 % der förderfähigen Gesamtkosten beteiligen.

Bei Starthilfen (s. III.6 der Richtlinien und Merkblatt Starthilfen) für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe gilt ein abgestufter Fördersatz für die Personalkosten. Sofern öffentliche Mittel gewährt werden, werden diese zunächst von den Gesamtkosten abgezogen. Von dem verbleibenden Betrag gewährt die Aktion Mensch maximal zwischen 50% und 80% der förderfähigen Gesamtkosten. Darüber hinaus kann eine Sachkostenpauschale in Höhe von 20%, errechnet vom Zuschuss der Aktion Mensch, gewährt werden.

Die Zuschussobergrenze beträgt 250.000, – € je Vorhaben für die gesamte Laufzeit.

Werden dem Antragsteller Mittel auf der Grundlage von § 34 SGB IX für einzelne Mitarbeiter gewährt, müssen diese in vollem Umfang als Eigenmittel des Trägers eingesetzt werden.
VI. ANTRAGSTELLUNG

Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind auf den entsprechenden Antragsformularen für die Förderung von Vorhaben der Kinder- und Jugendhilfe in dreifacher Ausfertigung einschließlich der erforderlichen Unterlagen (s. Checkliste des Antragsformulars) bei einem der im Kuratorium vertretenen Spitzen-/Bundesverbände einzureichen, sofern der Antragsteller einem der Kuratoriumsverbände angeschlossen ist.

Dem Antrag ist in diesem Fall eine positive Stellungnahme dieses Verbandes  sowie eine Stellungnahme der zuständigen Fachbehörde des Antragsstellers beizufügen.

Antragsteller, die keinem der Kuratoriumsverbände angeschlossen sind, reichen das Antragsformular einschließlich der erforderlichen Unterlagen (s. Checkliste des Antragsformulars) in einfacher Ausfertigung direkt bei der 

Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.
Bereich Förderpolitik
Holbeinstr. 13-15
53175 Bonn 

ein.

VII. vorbehalt
1. Ein Rechtsanspruch auf Förderung von Vorhaben besteht nicht. Anträge unterliegen einer qualitativen Prüfung. Das Kuratorium entscheidet abschließend über die Bewilligung der Zuschüsse.

2. Das Kuratorium der Aktion Mensch behält sich auch im laufenden Antragsverfahren Änderungen der Fördermodalitäten vor

VIII. INKRAFTTRETEN

Das Merkblatt tritt zum 01.01.2003 in Kraft.

Im übrigen gelten die Förderrichtlinien der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. in der jeweils geltenden Fassung.

Bonn, den 01.01.2003

�	Im folgenden Text: Aktion Mensch


� z.B. Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.
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